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BESCHLUSSVORLAGE  
 

- öffentlich -  A.12/056/2018 
 
 

Sachvortragende/r Amt / Geschäftszeichen 

Oberbürgermeister Matthias Thürauf Schul- und Sportamt  

  

Sachbearbeiter/in: Gerhard Kappler 

 
 
Vorstellung der Mittagsbetreuung an Schwabacher Grundschulen 
 

Beratungsfolge Termin Status Beschlussart 

Bildungs- und Kulturausschuss 12.11.2018 öffentlich Kenntnisnahme 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Sachvortrag dient zur Kenntnisnahme. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen  Ja X  Nein 

Kosten lt. Beschlussvorschlag  

 

Gesamtkosten der Maßnahme 

davon für die Stadt 

 

 

Haushaltsmittel vorhanden?  

 

Folgekosten?  
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I. Zusammenfassung 
 
Die Mittagsbetreuung ist ein nachschulisches Betreuungsangebot und wird an allen vier 
Schwabacher Grundschulen sowie an der Schule am Museum (Sonderpädagogisches 
Förderzentrum) durchgeführt. 
 
Die Mittagsbetreuung besteht grundsätzlich aus drei Säulen: 
 

- Mittagsverpflegung 
- Hausaufgabenbetreuung 
- Freizeitgestaltung 

 
Die Stadt Schwabach hat die Trägerschaft an gemeinnützige Organisationen abgegeben. 
 
Die Familien- und Altenhilfe e. V. ist der Träger der Mittagsbetreuungen an folgenden 
Schulen: 
 

 Luitpoldgrundschule (außer Dependance Unterreichenbach) 
 Zwieseltalgrundschule Wolkersdorf und 
 Christian-Maar-Grundschule sowie 
 Schule am Museum 

 
An der Außenstelle der Luitpoldgrundschule in Unterreichenbach wird die Mittagsbetreuung 
durch die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Schwabach-Unterreichenbach getragen.  
 
An der Johannes-Helm-Grundschule führt die Mittagsbetreuung die Arbeiterwohlfahrt Roth-
Schwabach e. V. durch. 
 
Im Schuljahr 2018/2019 werden insgesamt 34 Gruppen betreut. 
 
Die Vertreter der genannten gemeinnützigen Organisationen werden insbesondere über  
 

 Konzeption, 

 Finanzierbarkeit und 

 personelle Organisation 
 
ihrer Mittagsbetreuungen anhand einer ppt-Präsentation im Bildungs- und Kulturausschuss 
am 12.11.2018 berichten. 
 
 
II. Kosten 
 
Der Sachvortrag dient der Kenntnisnahme und löst keine Kosten aus. 
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